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Resettlement 2015 
Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des Innern gem. § 23 Abs. 2 Auf-
enthG betreffend die Aufnahme von bis zu 300 Schutzbedurftigen unterschiedlicher 
Staatsangehorigkeit (auch Staatenloser) aus Agypten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu lhrer Kenntnis Obersende ich anliegend die Anordnung des Bundesministeriums des 
Innern gem. § 23 Abs. 2 AufenthG vom 13.5.2015 sowie das dazugehorige Begleitschrei-
ben gleichen Datums zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Verfahrens bei der 
Aufnahme von bis zu 300 SchutzbedOrftigen unterschiedlicher StaatsangehOrigkeit (auch 
Staatenloser) aus Agypten im Rahmen des Resettlement-Programms des Jahres 2015. 

Eine zweite Resettlement-Aufnahmeanordnung, die sich auf weitere 200 Personen bezie-
hen wird, soil in Kurze abgestimmt werden. 

Aufgrund der Anmerkungen der Lander im Rahmen der Landerbeteiligung hat das BMI auf 
folgende Punkte erganzend hingewiesen: 

1. Es 1st weiterhin vorgesehen, die Resettlement-Fluchtlinge nach Einreise fur zwei Wo-
chen in Friedland bzw. Bramsche auf Kosten des Bundes unterzubringen. An diesenn Ver-
fahren soil auch kOnftig nichts geandert werden. Die Ausnahmeregelung unter Punkt 8 der 
Aufnahmeanordnung dient lediglich als Auffangregelung, falls dies aus KapazitatsgrOnden 
noffalls einnnal nicht moglich sein sollte, da auch sonst keine andere Erstaufnahmeeinrich-
tung zur VerfOgung steht. 

2. In den letzten drei Jahren hat die Aufnahme von UMF nach dem auch jetzt erneut in 
der Aufnahmeanordnung vorgesehenen Verfahren keine Schwierigkeiten bereitet. Die Ver-
teilung des UMF auf das Zielbundesland findet — anders als bei irregular einreisenden 
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UMF — bereits im Vorfeld der Einreise durch das BAMF statt. lnsofern sollte man in geeig-
neter Auslegung die Einreise auch erst dann als erfolgt ansehen, wenn der UMF im Ziel-
bundesland angekommen ist. Zudem entspricht das vorgesehene Verfahren dem Sinn und 
Zweck der Norm. 
Auf das Gesetzgebungsverfahren „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung unbegleiteter auslandischer Kinder und Jugendlicher" wird zudem 
verwiesen, nachdem zu Beginn 2016 eine Verteilung ohnehin moglich sein wird. 
Ein Verzicht auf die Aufnahme von UMF im Resettlement-Programm ware nicht darstell-
bar. Zudem gehen jedwede Kindeswohlerwagungen mit dem bisherigen Verfahren vollig 
kongruent. 

3. 	Die Gultigkeit der Reiseausweise fOr Auslander wurde analog § 8 Abs. 2 S. 2 Auf- 
enthV von einem auf drei Monate verlangert. Die Erfahrung aus dem humanitaren Auf-
nahmeprogramm -kir 20.000 syrische Schutzsuchende hat gezeigt, dass bei Aufnahmen 
aus der Krisenregion nicht selten unabwendbare Verzogerungen moglich sind. Durch die 
Verlangerung der Gultigkeit der Reiseausweise fur Auslander auf drei Monate soil vermie-
den werden, dass bei moglichen Ausreiseverzogerungen Mehrarbeit in der ohnehin stark 
belasteten Auslandsvertretung anfallt. 

Mit freundlichen GruBen 

Dirk Gartner 

Anlagen: 2 



Anordnung des Bundesministeriums des Innern 

gemag § 23 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz 

zur Aufnahme bestimmter Fluchtlinge 

uri erschiedlicher Staatsangehorigkeit oder staatenloser Fitichtlinge 

aus Agypten 

vom 13. Mal 2016 

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2011 hatsich die Standige Konferenz der innenrni- 

niater 	-senatbren der Lander Fm Interese einer Fortentwicklung und Verbesse- 

rung des FlOchtlingsschutzes Mr eine permanente Beteiligung der Bundesrepublik 

Deutschland an der Aufnahme und Neuansiedlung besonders schutzbedurftiger 

Fluchttinge aus prittstaaten in Zusaminenarbeit mit dem UNHCR (Resettlement) 

ausgesprochen. In diesem Rahmen empfahl die Innenministerkonferenz, in den Jah-

ren 2012-2014 jährlich jeweils 300 Fluchtlinge aufzunehmen und erhOhte dip Auf-

nphrriezahl ab dem Jahr 2015 auf 500 Personen. 

Unter BerkkaldhtigUng der vorn UNHCR if:1r 2015 genannten Prioritaten und unter 

Berticksichtigung der auflenpolitischen Belange Deutschlands erscheint es ange- 

messen, -class Deutschland im Jahr 2015 zunachst aus Agypten bis 	insgesamt 

300 FI0Chtlinge unterschiedlicher StaatsangehOrigkeit oder Staatenlose aufnimmt 

die 

a. vom-  UNHCR els Fluchtlinge anerkannt sowie fOr em n Resettlement vorgesehen 

-skid Oder 

b. vom UNHOR Err eine Aufnahrne empfohlen wurden, obwohl UNHCR mange's An-

erkennung durch dip agyptischen BehOrden kein Mandat Mr die Betroffenen hat weil 

es MO urn palastinenalsche Volkszugehorige bzw. deren FamilienangehOrige han-

delt 

Bpi Oen aufzu ehrPenden Personen handelt es sich z. B. urn Staatsangehorige aus 

den -Staaten am Horn von Afrika und urn syrische sowie irakische Staatsangehorige, 

aber ggf. auch um Menschen aus weiteren Herkunftsstaaten oder urn Staatenlose. 

•Bei den Personen, die nicht das Auswahlverfahren des UNHCR durchlaufen haben, 

handelt es.  sich urn Personen syrischer Staatsangehorigkeit told urn palastinensisdhe 

Volkszugehorige sowie eine Person aus Somalia, die als BootsflOchtlinge in Agypten 



•  aufgegriffen wurden und von den agyptischen Behorden seit November 2014 in Po-

lizeihaft gefarigen gehalten werden, darunter viele Kinder. 

Der Inhalt der vorliegenden Anordnung wurde im Rahrnen eines schriftlichen Verfah-

rens nijt den zuSf5ncligen obersten LandesbehOrden abgestimmt. Das Benehmen mit 

den Landem isthierdurch hergestelit. 

VOr diesern Hintergrund ergeht folgende Anordnung gemaR §23 Abs. 2 Aufenthalts-

gesetz:- 

1, Das E3undesarnt. far Migration und FlOchtlinge erteilt bis zu 300 Personen ün-

terschiedlicher StaatsangehOrigkeit oder Staatenlosen, die sich in Agypten 

aUfhaiten, von UNHOR als Fluchtlinge anerkanrit sind oder 1. O. von UNHCR' 

unterstutzt Werden und von diesem fur eine Aufnahme vorgeschlagen werden, 

eine Aufnahmezusage. 

2. Feir die Auswahl sollen soweit nit:500h — insbesondere folgende Kriterien be-

rucksichtigt werclen: 

a. Wahrung der Einheit der Familie; 

h. Familiare oder sonstige integrafionsforderliche Binckingen nach 

Deutschland; 

c. IntegrationsfOhigkeit (Indikatoren!:  Grad der Schul- und Berufsausbil-

dung; BerUfserfahrung; Sprachkenntnisse; Religionszugehorigkeit; ge-

ringes Alter); 

d. Grad der Schutzbedurftigkeit; das gilt 'insbesondere fur die Personen, 

.deren Schutzbedurftigkeit von UNHCR noch nicht eingehend geprOft 

werden konnte. 

•AU0h .schwerstkranke Personen konnen aufgenommen werden. Der Anteil 

sohwerstkranker Personen an der Gesamtzahl der aufgenornmenen Petsonen 

soli 5 % nicht Oberschreiten. 

Soweit erkenerbarist; dass es sich bei in Betracht kommenden Personen urn 

Medizinische Falle oder um Mindetjahrige ohne Familienangeharige handelt, 

klart*das Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge vol der Einreise unter Be- 



rucksichtiguno der jeweiligen Anzahl bereits erfolgter Aufnahmen, vvelches 

Land km Aufnahrfie einer schwerstkranken Person und ihrer Familienangeho-

rigen bzw. eines unbegleiteten Minderjahrigen bereft 1st, 

• 3. lm Rahmen des Aufnahmeverfahrens findet e ne Oberpreifung der Personen 

durch die Sicherheitsbehorden staff. 

Ausgesdhlossen von der Aufnahme sind grundsatzlich Personen, 

a die wegen Delikten, die in Deutschland als vorsatzliche S.traftat anzu-

sehen sind, Vertirteilt worden 

b. :oder bei denen tatsachliche Anhaltspunkte die Schlussfolgerung recht-

fertioen, dass Verbindyngen zu kriminellen Organisationen oder terra-

rististhen Vereinigungen bestehen oder bestanden haben oder dass 

sie in sonstiger Weise Bestrebungen verfolgen oder unterstutken oder 

unterstutzt haben, die gegen den Gpdanken der Volkerverstandigung 

Verstollen oder gegen das friedliche Zusai-nmenleben der Volker ge-

tiChiet sind. 

4. Die Aufnahrnezusage wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass das anschlieflen-

de Visumverfahren erfolgreiCh abgetchlossen wird. Die obersten* Landesbe-

hOrden stirnmen der Visumerteilung nach § 32 der Aufenthaltsverordnung zu. 

• 5. Den ausgewahlten Personen wird zunachSt eine befristete Adenthaltserlaub-

nis erteilt. Die Verighberung der Aufenthaltserlaubnis richtet sich nach § 8 

•Aufenthaftsgesetz; die Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltstitels richtet 

sith nach § 9a bzw..§2p Abs. 4 Aufenthaltsgesetz; die Pflichten des Betroffe-

hen nach § 48 Aufehthaltsgesetz bleiben unberiihrt. Die AufenthaltserlaubniS 

1st mit einer wohnsitibeschrankenden Auflage zu versehen, poweit und solan-

ge Leistungen nach dem SOB II oder XII bezogen werden. 

6. Die lastengerechte Verteilung der ausgewahlten Personen auf die Lander er-

lolgt gruncisatzlich nach IVIallgabe des Mr die Vertellung von Asylbewerbern 

•festgelegten Sehlussels und moglichst unter Berucksichtigung der in Ziffer 2 

genannten VVahrung der Einheit der Familie sowie sonstiger integrationsfOr- 



derlicher Bindungen. § 24 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes findet entsprechen, 

de Anwendung (§ 23 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz). 

7. FOr die Vertellung aid ZUweiSurig findet § 24 Abs. 4 Lind 5 des Aufenthaltsge-

setzes entsprechende Anwendung (§ 23 Abs, 3 Aufenthaltsgesetz). 

8; Es wird angestrebt, die Erstaufnahme der ausgewahlten PerSonen mit Aus-

nahme unbegleiteter Mindeljahriger: und Schwerstkranker zentral Ober die 

LendesaufnahmeloehOrde Niedersachsen Standorte Grenzdurchgangslagee 

Friedland Lind Bramsche fCir die Dauer.  von 14 Tagen durchzufiThren und die 

Verteilung dOrdh das BrInclesamt filr Migration und Fluchtlinge auf die Lander 

dart Ivorzunehmen.1  Die Dienststellen des Bundes informieren die Lander 

mOglichst rechtzeitig- Ober den geplanten Einreisetermin sovveit dieser bekannt 

ist, damit die Aufnahtne Volbereitet werden kann. Soweit die Kapazitaten in 

vorgenannten Einrichtungen nicht ausreichen und andere geeignete Einrich-

tungen in . Niedersachsen nicht zur VerfCrgung stehen, erkiaren Sich die Lander 

bereft, die vbn ihrien aufzunehmenden FlQchtlingo unmittelbar nach cleren Ein-

reise vorn Flughafen abzuholen und aufzunehmen. Niedersachsen wird den 

thrnd prid die Lander in cliesern Fall rechtzeitig, spatestens aber 21 Tage yor 

derzEinreise der Fluchtlinge, informieren. 

9. Ausgewahlte Personen, die schwerstkrank sind oder minderjahrig sind und 

ohne Familienangehorige aufgenommen warden, werden in die Verteilung 

einbezogen, sie Sind von det zentraten Erstaufnahme in der Landesaufnah-

rnebehOrde Niedersachsen ausgenommen und warden von &nem Vertreter 

des aufnenmenden Landes unrnittelbar nach Ankunft vom Zielflughafen zum 

Zielort begleitet. Minderjahrige, die ohne Familienangehorige aufgenommen 

werden, warden anschlieflend durch das zustandige Jugendamt arn Zielort in 

Obhut genommen. 

FOr das BundeSmirriSterium des Innern 

Klos 

und, RE behaiten:sich vor, die von ihnen aufzunehrrienden Perednen nach der Einrei5e in 
Deutschland ohne Zwischenaufenthait in Friedland:direkf zu Oberriehrneh. 



Referat M 13  
3—,210021240.  

Berlin, den 13. Mai 2015 

An die. 
inrienministerien'.und-SetiatsVerwaltungen fur lnneres der Lander 

--_Nur per E-Mail - 

Betr.: 	Aufnahme von Schutzbediirftigen unterschiedlicher StaatsangenOrigkeit oder 
Staatenlosen aus Agypten 
Her: Begleitschreiben zur Aufnahmeanordnung des BMI gemall § 23 Abs. 

AufenthG vom 13. Mai 2015 

In ErgOriaing zur AnOrdnung:des Bundesministeriums des Innern gernall § 23 Abs. 2 
Aufenthaltsgesetz zur AUfnahrne bestimmter nach Agypten geflOchteter Schutzbeariti-
ger unterschiedlicher Staatsangehorigkeit oder Staatenloser vom 13. Mai.  2015 (Anlage)  
gebe ich die folgenden HinWeise zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Verfah-
rens,. lch bifte:Sie, die AufnahmeanOrdnUng und diese Hinweise Weiteren fachlich be-
troffenen Ministerien ihres Landes weiterzuleiten. 

1, Eittreise.tiadT Deutschland, Passpflicht und Dokumenth 

Fladdlinge sind berechtigt, mftder dUrch das Bundesarnt fur Migration und 
Flu:chtlinge (BAMF) etteilteri Aufnahmezusage und einem gultigen und anerkann-
ten ReisepasS Oath Deutschland einzureisen. 1St der vOrgelegte Reiseriass nicht 
anerkannt, die Identitat des Fluchtlings aber durch andere Dokumente (z .B. Iden- 
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titatSkarte, •StaatsangehOrigkeitsnachweis, Geburtsurkunde) nachgewiesen, wird 
eine.AuSnahme von der Passpflicht durCh dag BAMF nach § 3 Abs. 2 AufenthG 

zugelassen. Kann der FlOchtling keinen Reisepass vorlegen, seine ldentitat ober 
anderweitig nachweiseni  wird em n Reiseausweis fUrAuslander nach §§ 5, 7 Auf-
erithy (lurch die jeweils zustanclige I3otschaft.in  Agypten ausgestellt. 

Die Aufnahmezusage rind clipAusnahrne von derPasspflicht sind ab Bekannt-
gabe sechs Monate_galtig und erlOschen, wenn in diesem Zeitraum die Einreise 
nach Deutschland nicht erfolgt ist. Der Reiseausweis fur Ausiander darf von der 
Botschaft grundsatzlich nur Mr eine Gultigkeitsdauer von hochstens drei Mona-
ten ausgestellt werden, § 8 Abs. 2 Satz I AufenthV. 

Nach,Ablauf der GUItigkeit eines Reiseausweises fur.AusInder oder einpr Aus-
.nahrrievori'der PaSspflicht sate bei der PrOfung der Zumutbarkeitsregelung des 

5:Abs I .und 2 AufetithV:dieTatsache--Wohlwollend BerOcksichtigung finden„ 
dass den .aufgenommenen Personen zur Wahrurig besonderer politischer inte-
reggerirder Bundesrepublik Deutschland nach 5 23 Abs. 2 AufenthG pine Auf-
rtahrne2Usoge erteilt wOrden 1St. 

2. Familiennachzug 

Entsprechend des in Ziffer 2,e. der Aufnahrneanordnung enthaltenen Auswahlkri-
teririms „Wahrung der Einheit cler Familie" wird versucht, Familien nur gemein-
sam aufzunehmen und insbesondere des ZurUckbleiben von Ehegatten und Kin-

dern in der Region zu vermeiden. 

&Ate dies in Einzelfallen nicht moglich.sein, gelten fur den Familiennachzug die 
allgemeinen Regeiungen der §27 if. AufenthG. Zu beachten sind danach 
grupdsatzlich auch das Erfordernis des NaChweises einfacher Deutschkenntnis-
Se beirn Ehegattennachzug (§ 30 Abs, 1 Nr. 2 AufenthG) ausgenornmen sind 
hiervon in Syrien aufhaltige Angehorige -'sciWie die Regelerteilungsvorausset:- 

zung,en 	§ 5 Abs. AufenthO, Bei der Beurteilung, ob im Einzeifall die Ertel- 

king eines Vigurng.zum SpracherWerb4§ 16 Abs. 5 AufenthG) an den Ehegatten 

oder ein Abweichen-von einem Regelerteilungsgrund (vgl. AVV zum AufenthG, 
Nr: 5?0,2,) furFamilienangehorigeIn Betraoht kommt, sollte die Tatsache Be-
rucksichtigung finden, dass der starnmberechtigte Familienangehorige aufgrund 
seiner besonderenSchutzbedurftigkeit im Rahmen eines Resettlementpro-
gramms gemàJ § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz aufgenommen wurde. 

3 
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3. Kostentragung 

Das Bundesminisferium des innern tragt die Kosten far die Durchfuhrung des 

Aufnahrneverfahrens und ft:Ar den Transport der Fluchtlinge nach Deutschland. 
Diese Zusage umfasst-au0h die notwendige medizinische VersorgUng (entspre-

chend,§ 4 Abs. 1 AsylbLIG) der Fifichtlinge his zur Ankunft in den Zielkomrnunen. 

BMI:iSt'auch tiereit, irn Jahr 415 the Kosten fur eine zweiwochige Erstaufnahme 
einschlieBlich medizinischer Erstversorgurig der Ftuchtlinge in der Landesauf-
nahMebehorde Niedersachsen und fur den Transport der FIctchtlinge zum jewel-
!igen Standoft der Landesaufnahmebehorde Niedersachsen zu tragen. 

1m Auftrag 

Dr: Klos 
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